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Verfassung 

des Landes Schleswig-Holstein 
 

in der Fassung vom 2. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 344) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 2021 (GVOBl.- Schl.-H. S. 438) 

 
 

- Auszug - 
 
 

Abschnitt VII 
Die Verwaltung 

 
 

Artikel 54 
Kommunale Selbstverwaltung 

 
(1) Die Gemeinden sind berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ihrem Ge-
biet alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen, soweit die Gesetze nicht aus-
drücklich etwas Anderes bestimmen. 
 
(2) Die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die gleichen Rechte 
und Pflichten. 
 
(3) Das Land sichert durch seine Aufsicht die Durchführung der Gesetze. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
(4) Durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung können die Gemeinden und Ge-
meindeverbände zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichtet werden. 
 
 

Artikel 55 
Kommunale Haushaltswirtschaft 

 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände führen ihre Haushaltswirtschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung. 
 

Artikel 56 
Abgabenhoheit 

 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben fließen den Gemeinden und Gemeindeverbänden nach Maßgabe der 
Steuergesetze Einnahmen aus den Realsteuern und den sonstigen Kommunalsteuern zu. 

 
 

Artikel 57 
Kommunaler Finanzausgleich 

 
(1) Um die Leistungsfähigkeit der steuerschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände zu sichern und 
eine unterschiedliche Belastung mit Ausgaben auszugleichen, stellt das Land im Rahmen seiner finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Wege des Finanzausgleichs Mittel 
zur  
Verfügung, durch die eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen gewährleistet wird. 
 
(2) Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch 
Verordnung zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichtet, so sind dabei Bestimmungen 
über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden 
oder Gemeindeverbände, so ist dafür ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. 
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Abschnitt VIII 
Das Haushaltswesen 

 
 

Artikel 58 
Landeshaushalt 

 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Landes müssen für je-
des Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden; bei Landesbetrieben 
und Sondervermögen des Landes brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt 
zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. 
 
(2) Der Haushaltsplan ist vor Beginn des Rechnungsjahres durch ein Gesetz festzustellen. 
 
(3) Der Gesetzentwurf nach Absatz 2 sowie Entwürfe der Landesregierung zur Änderung des Haus-
haltsgesetzes und des Haushaltsplans werden von ihr in den Landtag eingebracht. 
 
(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnah-
men und die Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz 
beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die Vorschriften erst mit der Ver-
kündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 61 zu einem späteren 
Zeitpunkt außer Kraft treten. 
 
 

Artikel 59 
Haushaltswirtschaft bis zur Feststellung des Landeshaushalts 

 
(1) Kann der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt wer-
den, so ist die Landesregierung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes ermächtigt, alle Ausgaben zu 
leisten oder Verpflichtungen einzugehen, die nötig sind, um 
 
1. gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen 

durchzuführen, 
 
2. die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen sowie 
 
3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diesen Zweck 

weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt 
worden sind. 

 
(2) Die Landesregierung kann für die nach Absatz 1 zulässigen Ausgaben Kredite aufnehmen, soweit 
der Geldbedarf des Landes nicht durch Steuern, Abgaben und sonstige Einnahmen gedeckt werden 
kann. Die Kreditaufnahme darf ein Drittel der im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagten Ein-
nahmen nicht übersteigen. 
 
 

Artikel 60 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

 
(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der Landesministerin oder des Landesministers für Finanzen. Sie darf nur bei unvorher-
gesehenem und unabweisbarem Bedürfnis erteilt werden. Das Nähere kann durch Gesetz geregelt 
werden. 
 
(2) Über Einwilligungen in überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen ist 
dem Landtag für jedes Vierteljahr nachträglich zu berichten. 
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Artikel 61 
Kredite, Sicherheits- und Gewährleistungen 

 
(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
 
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen 
auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigten. 
 
(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle 
des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den Vorga-
ben nach Absatz 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglie-
der des Landtages abgewichen werden. Im Falle der Abweichung von den Vorgaben des Absatzes 1 
ist der Beschluss mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 1 aufge-
nommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraums zu erfolgen. 
 
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen  
Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer der 
Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. 
 
(5) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktio-
nen und das Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 unter Berücksichtigung 
der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie 
die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen von diesen Vorgaben, regelt ein Gesetz. 
 
 

Artikel 62 
Deckungsnachweispflicht 

 
Beschließt der Landtag Maßnahmen, die Kosten verursachen, so ist gleichzeitig für die nötige De-
ckung zu sorgen. Abweichend von Artikel 58 Absatz 3 können hierzu aus der Mitte des Landtages 
Entwürfe zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes eingebracht werden. 
 
 

Artikel 63 
Rechnungslegung, Entlastung der Landesregierung 

 
(1) Die Landesregierung hat durch die Landesministerin oder den Landesminister für Finanzen dem 
Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächti-
gungen jährlich Rechnung zu legen. Sie hat die Haushaltsrechnung mit einer Übersicht über das Ver-
mögen und die Schulden des Landes im nächsten Haushaltsjahr dem Landtag vorzulegen. Der Lan-
desrechnungshof berichtet dem Landtag und der Landesregierung unmittelbar zur Haushaltsrechnung. 
 
(2) Der Landtag beschließt über die Entlastung der Landesregierung aufgrund der Haushaltsrech-
nung sowie aufgrund der Berichte des Landesrechnungshofs nach Absatz 1 und nach Artikel 64 Abs. 
5. 
 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. 

 
 

Artikel 64 
Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch den Landesrechnungshof 

 
(1) Der Landesrechnungshof überwacht die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes.   
Er untersucht hierbei die zweckmäßigste, wirtschaftlichste und einfachste Gestaltung der öffentlichen 
Verwaltung. Er ist auch zuständig, soweit Stellen außerhalb der Landesverwaltung Landesmittel er-
halten oder Landesvermögen oder Landesmittel verwalten. 
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(2) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen 
Körperschaften. Das Nähere regelt ein Kommunalprüfungsgesetz. 
 
(3) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung der übrigen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen. 
 
(4) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der juristischen Personen 
des privaten Rechts, wenn sie Mittel aus dem Landeshaushalt erhalten, Landesvermögen verwalten 
oder dem Landesrechnungshof ein Prüfungsrecht eingeräumt ist. 
 
(5) Der Landesrechnungshof übermittelt jährlich das Ergebnis seiner Prüfung gleichzeitig dem Land-
tag und der Landesregierung. 
 
(6) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
 

Artikel 65 
Landesrechnungshof 

 
(1) Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbe-
hörde. Seine Mitglieder genießen den Schutz richterlicher Unabhängigkeit. 
 
(2) Der Landesrechnungshof besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsidentin 
oder dem Vizepräsidenten und den weiteren Mitgliedern. Präsidentin oder Präsident und Vizepräsiden-
tin oder Vizepräsident werden vom Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder auf 
die Dauer von zwölf Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist nicht zulässig. Die Ministerpräsidentin oder 
der Ministerpräsident ernennt die Präsidentin oder den Präsidenten und die Vizepräsidentin oder den 
Vizepräsidenten. Die weiteren Mitglieder des Landesrechnungshofs werden von der Ministerpräsiden-
tin oder von dem Ministerpräsidenten auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten des Landes-
rechnungshofs mit Zustimmung des Landtages ernannt. 
 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
 

Abschnitt IX 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
 

Artikel 67 
Übergangsvorschrift 

 
(1) Abweichend von Artikel 61 Abs. 1 können bis 2019 Kredite aufgenommen werden. Dabei sind 
jährliche Obergrenzen einzuhalten. Die Obergrenze für 2011 errechnet sich, indem das strukturelle 
Finanzierungsdefizit des Jahres 2010 (Ausgangswert) um ein Zehntel verringert wird. Für die Folge-
jahre errechnet sich die jährliche Obergrenze, indem die Obergrenze des Vorjahres jeweils um ein 
Zehntel des Ausgangswertes verringert wird. 
 
(2) Die Landesregierung legt dem Landtag eine jährlich fortzuschreibende Planung zum Abbau des 
strukturellen Finanzierungsdefizits vor. Der Landesrechnungshof gibt hierzu eine Stellungnahme ab. 
 
(3) Die Landesregierung berücksichtigt bei ihrer Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung und in Ange-
legenheiten der Europäischen Union die Verpflichtung aus Artikel 61 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 
67 Abs. 1. 


